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Im Eintrag vom 14. 10 2008 hatte ich angekündigt, demnächst ein
Vortragsmanuskript über Kripkoquinose und andere Krankheiten ins Netz zu stellen.
Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, obwohl ich jetzt gerne auf diese
Vorarbeit für meine Auseinandersetzung mit der Postmodernen Methodenlehre
verweisen würde. Auch heute langt es nur für einige Stichworte.
Postmoderne Rechtstheorie [1]Einen Überblick bietet Sonja Buckel/Ralph
Christensen/Andreas Fischer-Lescano (Hg.), Neue Theorien des Rechts, 2006 (2.
Aufl. 2010). baut auf einen fundamentalen Antifundamentalismus und auf radikalen
Konstruktivismus, die beide aus der Wissenschaftstheorie in die Methodenlehre
importiert werden. Sie knüpft bei Wittgenstein und Kripke, bei Quine und Davidson,
bei Sellars und Brandom an. Sie tauscht Kant gegen Nietzsche und sucht sich ihre
Kronzeugen in Frankreich: Foucault und Deleuze, Derrida und Lyotard. Oder sie
übernimmt von Luhmann die autopoietische Version der Systemtheorie.
Postmoderne Rechtstheorie verabschiedet die Cartesianische
Bewusstseinsphilosophie und mit ihr die klassischen Wahrheitstheorien, die Subjekt-
Objekt-Trennung und den Dualismus von Sein und Sollen. Bei der Beobachtung der
Welt stößt sie auf blinde Flecken, irritierende Paradoxien und Iterativität im Sinne
transformierender Wiederholung. Bei der Beobachtung des Rechts findet sie den
Verlust etatistischer Einheit, Pluralisierung des Rechts, Fragmentierung der
Gesellschaft und konfligierende Binnenrationalitäten oder Eigenlogiken in den
Fragmenten.
Die Methodenlehre wird zunächst mit der Paradoxie oder gar Unmöglichkeit des
Entscheidens konfrontiert, wie sie von Luhmann formuliert und von seinen
Anhängern vielfach übernommen worden [2]Z. B. Karl-Heinz Ladeur/Ino Augsberg,
Auslegungsparadoxien, Rechtstheorie 36, 2005, 143-184; Vesting, Rechtstheorie,
2007 Rn. 224ff. ist.

»Die Entscheidung muß über sich selbst, aber dann auch noch über die
Alternative informieren, also über das Paradox, daß die Alternative eine
ist (denn sonst wäre die Entscheidung keine Entscheidung) und zugleich
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keine ist (denn sonst wäre die Entscheidung keine Entscheidung).« [3]Zitat
nach Niklas Luhmann, Organisation und Entscheidung, 2000, 142; ferner
ders., Die Paradoxie des Entscheidens, VerwArch 84, 1993, 287-310;
ders., Das Recht der Gesellschaft, 1993, 308; ders., Die … Continue
reading

Damit spielt Luhmann auf die Vorstellung an, dass juristische Entscheidung
Rechtserkenntnis sei. Wenn die Lösung jedoch schon vorgezeichnet ist und bloß
erkannt zu werden braucht, gibt es nichts zu entscheiden. Ist sie dagegen nicht aus
Regeln ableitbar, kann man nicht entscheiden. Darin liegt also das Paradox. Auch
wenn juristische Entscheidungen in der Methodenlehre noch immer gern als
Rechtserkenntnis dargestellt werden, hat sich doch die Jurisprudenz längst von der
Vorstellung verabschiedet, dass ihre Urteile kognitiver Natur sind. Luhmann beutet
nur den Doppelsinn der Begriffe aus; einmal verwendet er Entscheidung für den
kognitiven Vorgang der Deduktion, das andere Mal gleichbedeutend mit Dezision.
Auch der Zirkel, »der sich ergeben würde, wenn man zugeben müsste, dass das
Gericht das Recht erst ›schafft‹, das es ›anwendet‹ « Luhmann 1993:306) ist keiner.
Ein Zirkel ergibt sich nur, wenn man sich über den Doppelsinn des Wortes »Recht«
als vorgegebene Regel und als Fortbildung der Regel täuschen lässt. Man kann auch
sagen: Was uns höchst kunstvoll als Paradoxie des Entscheidens oder als
Auslegungsparadox vorgeführt wird, ist nichts anderes, als das alte
Werturteilsproblem in neuer, nicht gerade nutzerfreundlicher Verpackung.
Die postmoderne Rechtstheorie versteht sich als externe Beobachterin der
Rechtspraxis. Wegen des rechtsexternen Beobachterstandpunkts sind ihre
Beschreibungen aber zu einer Kritik der juristischen Methodenlehre prinzipiell
ungeeignet sind. Aus dem von Luhmann entwickelten Gedanken der Autonomie des
Rechtssystems müssten sie der juristischen Methode ihre Eigenständigkeit
belassen. Doch wiewohl immer wieder betont wird, dass alle wissenschaftlichen
Aussagen relativ zum Standpunkt des Beobachters seien, wird die vom
Selbstverständnis der Methodenlehre abweichende Fremdwahrnehmung in Kritik
umgemünzt.
Systemtheoretisch orientierte Autoren beschreiben die Rechtsgewinnung als
evolutionäres Geschehen. Als Folge des technologischen Wandels und der
unaufhaltsamen Globalisierung, der sich beschleunigenden Selbsttransformation
der Gesellschaft und deren wachsender Komplexität werden der Verlust der Einheit,
zunehmende Fragmentierung und Pluralisierung des Gegebenen und der Zerfall von
hierarchischen oder vertikalen Systemen festgestellt. Die methodische Einsicht
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lautet, nur die ständige Revision des Rechts im Zuge seiner Anwendung könne der
Dynamik der gesellschaftlichen Entwicklung Rechnung tragen. Die
Dynamitätsrhetorik, von der diese Einsicht getragen wird, wird nahezu
widerspruchslos hingenommen, verliert aber im Rückblick an Plausibilität.
Spätestens seit dem Ausgang des 18. Jahrhunderts hat wohl jede Zeit von sich
selbst den Eindruck, sie entwickle sich besonders schnell und radikal. Die
gesellschaftliche Entwicklung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert war aus der
Sicht der Zeitgenossen nicht weniger aufregend als in der zweiten oder nach der
Jahrtausendwende.
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